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Der öffentliche Gesundheitsdienst ist zur Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben im Infektionsschutz auf unabhängige fachli-
che Informationen angewiesen, die er insbesondere für die 
Durchführung der infektionshygienischen Überwachung 
nutzen kann bzw. muss. Durch die infektionshygienische 
Überwachung gemäß §§ 23, 35 und 36 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) kann die Anwendung wirksamer Desinfektions-
maßnahmen und deren Qualitätssicherung unterstützt wer-
den.

Die Anwendung von Desinfektionsmaßnahmen in infek-
tionshygienisch sensiblen Bereichen erfordert sowohl die 
richtige Indikationsstellung als auch den Einsatz wirksa-
mer qualitätsgesicherter Produkte [1]. Gerade im medizini-
schen Bereich nehmen Desinfektionsmaßnahmen (vor allem 
die Händedesinfektion und die Flächendesinfektion) eine 
Schlüsselrolle innerhalb der Basishygienemaßnahmen ein. 
Diese Bedeutung der Desinfektionsmaßnahmen findet sich 
in den Anforderungen an die Zulassung von Desinfektions-
mitteln im Rahmen der europäischen Biozidverordnung [2] 
nicht wieder, da das Schutzziel der Anwendung von Desin-
fektionsmitteln im medizinischen Bereich dort nicht ausrei-
chend berücksichtigt wird [1]. Insofern besteht die Gefahr, 
dass nicht ausreichend geprüfte Desinfektionsprodukte mit 
fraglicher Wirksamkeit auf dem Markt verfügbar sind und 
auch in infektionshygienisch sensiblen Bereichen zum Ein-
satz kommen. Im Sinne des Patientenschutzes steht daher bei 
der Überwachung von Desinfektionsmaßnahmen die Anwen-
dung geeigneter und nachgewiesenermaßen wirksamer Des-
infektionsmittel besonders im Fokus.

Die Gesundheitsämter überprüfen im Rahmen der in-
fektionshygienischen Überwachung u. a. die Einhaltung von 
Maßnahmen der Basishygiene. Fachlicher Maßstab sind da-
bei die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygi-
ene und Infektionsprävention (KRINKO), die auch gesetzlich 
gemäß § 23 Absatz 3 IfSG als Stand der medizinischen Wis-
senschaft verankert sind. Die KRINKO stellt in ihrer Empfeh-
lung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und 
Desinfektion von Flächen“ [3] u. a. die Voraussetzungen zur 
Sicherstellung einer wirksamen Flächendesinfektion dar und 
erläutert die Aussagekraft der verschiedenen Listungen von 
Desinfektionsmitteln. Sie nennt zudem in ihrer Stellungnah-
me zu Anforderungen an Desinfektionsmittel für den Einsatz 
in infektionshygienisch sensiblen Bereichen [1] die hersteller- 
unabhängige Bewertung mit Einzelprüfung der Desinfekti-
onsmittel, Reproduzierbarkeit der Ergebnisse der Wirksam-
keitsprüfung und die anwendungsbezogene Prüfung in zwei 
unabhängigen Prüflaboren als wesentliche Voraussetzungen 

zur Sicherstellung der Wirksamkeit. Diese Merkmale werden 
von Produkten erfüllt, die in der Desinfektionsmittelliste des 
Verbunds für Angewandte Hygiene (VAH), der deutschen 
Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) und des Robert 
Koch-Instituts (RKI) aufgeführt sind.

Die anwendungsorientierte wissenschaftliche Bearbei-
tung und die Beantwortung praxisrelevanter Fragestellungen 
zu Desinfektionsprodukten und -verfahren durch den VAH 
[4] ermöglicht den Gesundheitsämtern die Nutzung unab-
hängiger fachlicher Grundlagen für die Durchführung ihrer
behördlichen Aufgaben.

Für die routinemäßige Anwendung von Desinfektions-
mitteln kommt der VAH-Liste eine besondere Bedeutung zu. 
Sie ist daher auch eine wesentliche Grundlage für die Durch-
führung der infektionshygienischen Überwachung in Berei-
chen, in denen Desinfektionsmaßnahmen indiziert sind. Die 
Gesundheitsämter fordern bei gegebener Indikation für eine 
Desinfektion den Einsatz nachgewiesenermaßen wirksamer 
Produkte entsprechend der genannten Anforderungen der 
KRINKO. Im Rahmen der Hygieneüberwachung von den Ge-
sundheitsämtern beobachtete Anwendungsfehler münden in 
der Regel in die Forderung, dass Schulungen zur korrekten 
Anwendung erfolgen müssen, um die Wirksamkeit des Ver-
fahrens sicherzustellen. Die vom VAH zur Verfügung gestell-
ten Arbeitsmaterialien wie Poster, Merkblätter oder Filme für 
die Anwendung von Desinfektionsprodukten werden als Hil-
festellung für die Hygieneüberwachung und die zu stellen-
den Anforderungen, z. B. an die Durchführung und an Schu-
lungen, genutzt und erforderlichenfalls den Anwendern zur 
Verfügung gestellt. Die Mitteilungen und FAQ des VAH zur 
Anwendung von Desinfektionsprodukten beantworten pra-
xisnahe Fragestellungen und dienen den Gesundheitsämtern 
als Arbeitsgrundlagen und Orientierung für zu veranlassen-
de Maßnahmen. Bestandteil der Hygieneüberwachung durch 
die Gesundheitsämter ist auch die Überprüfung, ob in den je-
weiligen Einrichtungen ein internes Hygienemonitoring mit 
Qualitätssicherungssystemen zur Kontrolle der Reinigungs- 
und Desinfektionsleistung gemäß Empfehlung der KRINKO 
[3] etabliert ist.

Die zur Verfügung gestellten Informationen des VAH und
die Beantwortung von Fragen aus der Überwachungspraxis 
unterstützen die Aufgabenwahrnehmung des ÖGD. Gleich-
zeitig erhält der VAH durch die Gesundheitsämter Hinweise 
auf die Anwendung und Umsetzung von Desinfektionsmaß-
nahmen und eventuell resultierende Klärungs- oder Hand-
lungsbedarfe. Insofern besteht eine symbiotische Beziehung, 
von der beide Seiten profitieren.
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